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Gründungsaufruf
„Förderverein Kreuzkirche Auggen e.V.“

 

Die Gründungsversammlung für den „Förderverein Kreuzkirche Auggen e.V.“ findet im Rahmen des Wein-
brenner-Gedenkgottesdienstes am 1. März 2026 um 10.15 Uhr in der Auggener Kreuzkirche statt.
 
Der Erhalt unseres Auggener Wahrzeichens und historischen Baudenkmals ist eine anspruchsvolle Mehrge-
nerationen-Aufgabe.  Sie kann nicht allein von der Evangelischen Landeskirche Badens geleistet werden. Wer 
daran bürgerschaftlich mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen, Gründungsmitglied unseres Fördervereins 
zu werden. Es gibt viel zu tun!
 
Kommen Sie in den Gründungs-Gottesdienst, werden Sie Mitglied und bestimmen den Gründungs-Vorstand 
- engagieren Sie sich für Geschichte, Erhalt und Zukunft der Kreuzkirche.
 
www.kreuzkirche-auggen.de
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Wichtige Rufnummern

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und 
endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Freitag, 27.02.2026:  St.Trudpert-Apotheke, Wasen 49, 
 79244 Münstertal/Schwarzwald, 
 Tel. 07636 – 566
Samstag, 28.02.2026:  Schwarzwald-Apotheke, Tulpenbaumallee 22a, 
 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 –  807 04 68
Sonntag, 01.03.2026:  Katharina-Barbara-Apotheke, Hauptstr. 48, 
 79295 Sulzburg, Tel. 07634-82 28
Montag, 02.03.2026:  Schwarzwald-Apotheke, St.- Ulrich-Str. 2, 
 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 - 4105
Dienstag, 03.03.2026:  Breisgau-Apotheke Kirchhofen, Staufener Str. 1, 
 79238 Ehrenkirchen, Tel. 07633-5393
Mittwoch, 04.03.2026:  Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Freiburger 
 Str. 20, 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 - 15 01 50
Donnerstag, 05.03.2026:  Kur-Apotheke, Hebelweg 6, 
 79415 Bad Bellingen, Tel. 07635 - 18 14
Freitag, 06.03.2026:  Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 
 79395 Neuenburg, Tel. 07631 – 77 10

Müllabfuhr

In dieser Woche finden keine Leerungen statt. 

Fundsachen

Gefunden/Abgegeben wurde:
• ein Akkubaustrahler, gefunden in der Oberdorfstraße

Fundsachen können während den Öffnungszeiten auf dem Rathaus im Bür-
gerbüro, Frau Gehrmann, Zimmer 4 abgeholt werden. Tel. 07631 36 77 -21.

Stadtwerke MüllheimStaufen

Nächster 
Redaktions-

schluss:
3.3.2026 um 12:00 Uhr

Überfall, Verkehrsunfall  110
Feuer  112
DRK-Rettungsdienst, Krankentransport 112
DRK-Kreisverband Müllheim e.V. 07631-1805-0
Polizeidirektion Müllheim 1788-0
HELIOS-Klinik  88-0
Vergiftungs- Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240
Bereitschaftsdienst für Ärzte - Rufzentrale 116117
Bereitschaftsdienst für Zahnärzte  0761-120 120 00
Hilfetelefon bei psychischen, seelischen u. sozialen Krisen: 0761 – 88 88 35 33
Tierärztlicher Notdienst Markgräflerland 07631 72266
Schornsteinfeger Daniel Selz 0761 1307618
Energiedienst Netze GmbH (Stromversorgung) 07623 92-1800

Störungsnummer Strom 07623 92-1818
Störungsnummer Wasser 0800 5889690
Störungsnummer Erdgas 0800 2767767
Kundenservice badenova 0800 2838485
Feuerwehrkommandant (D. Kittler) 0151 41818317
Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr 07631 9318363
Wassermeister 07631 93608-55
Revierleiter: Försterin Christine Weinig 0162 2550705
Jagdpächter: Herr Renz  0176 /47396836
Kindergarten “Vogelnest” 703790
Grundschule Auggen  4177
Ev. Pfarramt Auggen  2589
Kath. Pfarramt Müllheim  181400
Sozialstation Markgräflerland 07631-17 77 28 (AB)
Pflegestützpunkt Bad Krozingen
Grabenstr. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de,  0761 2187 2971 

/ 2972 / 2973 / 2974 
DRK Häuslicher Pflegedienst 07631 - 1805-32
Seniorenbüro Auggen   07631 - 2371 
Caritas – Integrationsmanagement für Auggen  
Mohammad Alsahhar  +49 (0)761 8965-428

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 - 18.00 Uhr

Herr Waldkirch buergermeister@auggen.de 3677-22
Frau Adler-Ley einwohnermeldeamt@auggen.de 3677-15
Frau Gehrmann touristik@auggen.de 3677-21
Frau Seemann gemeindekasse@auggen.de            3677-17
Frau Muser         gemeindekasse@auggen.de    3677-12
Herr Fante rechnungsamt@auggen.de 3677-11
Frau Diringer-Hunger standesamt@auggen.de  3677-16
Herr Sum bauamt@auggen.de  3677-28
Herr Ehret hauptamt@auggen.de 3677-23
Frau Wohlfahrt sekretariat@auggen.de 3677-32
Frau Müller friedhofsamt@auggen.de  3677-27
Bauhof bauhof@auggen.de 0170 5244146
Sonnberghalle  9318458
Fax-Nr. Rathaus  3677-44

IMPRESSUM
Herausgeber:  Gemeinde Auggen, Hauptstr. 28, 79424 Auggen (Markgräflerland)
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Der Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt
Verantwortlich für die Mitteilungen der Parteien:  
Die jeweilige Partei, bzw. der/die Vorsitzende
Verantwortlich für Kirchen- und Vereinsnachrichten:  
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des jeweiligen Vereins
Verantwortlich für den Anzeigenteil, Druck und Verlag:   
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45,  78333 Stockach, Tel. 07771 
9317-11; E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Informationen zum Wasser:
Messung vom: 23.02.2026

Gesamthärte Auggen  °dH 

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und Reinigungsmittel-
gesetz in folgende Bereiche unterteilt:
Härtebereich weich   0 bis 8,4 °dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel 8,4 bis 14 °dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr
Um entsprechende Beachtung, insbesondere beim Einsatz von Spül- und Waschmit-
tel, wird gebeten.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Technikteam der Stadtwerke
Tel: 07631 936 08 77 (Mo. – Do. 9:00 - 12:30 Uhr)
technik@stadtwerke-ms.de, Fax 07631 93608 68

Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Strom- und Gastarif?
Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Kundenbüro in Müllheim,
telefonisch (07631 93608-0) oder per E-Mail unter service@stadtwerke-ms.de
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage
www.stadtwerke-ms.de.
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Amtliche Bekanntmachungen

Jahresabschluss 2022 
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung  

der Gemeinde Auggen
 Der Gemeinderat der Gemeinde Auggen hat am 24. Februar 2026 
den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Auggen für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß §16 Eigen-
betriebsgesetz festgestellt und über die Behandlung des Jahresver-
lustes beschlossen:
 
Angabe in den Beschlüssen über 
1.  die Feststellung des Jahresabschlusses
2.  die Verwendung des Jahresgewinnes / Behandlung des Jahres-

verlustes
 
Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt wie folgt ab:
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses  2022
1.1. Bilanzsumme  5.827.082,97 €
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf  
  das Anlagevermögen  5.114.842,63 €
  das Umlaufvermögen  696.218,89 €
  Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
 Fehlbetrag  16.021,45 €
1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf  
  Verlustvortrag  76.203,63 €
  Nicht gedeckter Fehlbetrag  16.021,45 €
  die empfangenen Ertragszuschüsse  982.099,71 €
  die Rückstellungen  218.805,49 €
  die Verbindlichkeiten  4.626.177,77 €
1.2. Jahresüberschuss  60.182,18 €
1.2.1. Summe der Erträge  604.164,41 €
1.2.2. Summe der Aufwendungen  555.494,79 €

2.1. Verwendung des Jahresgewinnes  
  a) zur Tilgung des Verlustvortrages   60.182,18 €
  b) zur Einstellung in Rücklagen  
  c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde  
  d) auf neue Rechnung vorzutragen  

2.2.  Behandlung des Jahresverlustes  
  a) auf neue Rechnung vorzutragen  
  b) durch die Gemeinde auszugleichen  

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 60.182,18 € wird zur 
teilweisen Tilgung des Verlustvortrags aus Vorjahren verwen-
det.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und 
des Jahresverlustes liegt gemäß §16 Abs. 4 Eigenbe triebsgesetz 
Baden-Württemberg in der Zeit vom 02.03.2026 – 10.03.2026 
jeweils einschließlich, öffentlich zur Einsicht nahme aus. 
 
Auggen, 24.02.2026
Ulli Waldkirch, Bürgermeister

Wahlscheinantrag bequem  
per Internet oder QR-Code
Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine neben 
den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden (§ 
19 Abs. 1 Landeswahlordnung).
 
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlschei-
nes per Internet auf unserer Homepage www.auggen.de an. 
Beim Aufruf des Links
 
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/
km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag/
index?ags=08315004
 
erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. 
Ihnen steht es offen,
sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Ver-
sandanschrift senden zu lassen.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR Code auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung aufrufen. Ihre Daten werden hier bereits an-
gezeigt, beim Familiennamen nur der Anfangsbuchstaben ge-
folgt von einem *. Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und bei 
Bedarf eine abweichende Versandanschrift.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.
 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen an-
schließend per Deutsche Post/Amtsbotin zugestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an einwohnermeldeamt@
auggen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müs-
sen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsda-
tum und Ihre Wohnanschrift angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Frau 
Adler-Ley
Tel.: 07631-367715 , E-Mail: einwohnermeldeamt@auggen.de

W A H L S C H E I N A N T R Ä G E
 für die Landtagswahl

am Sonntag, den 08. März 2026 
Wer von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen muss, 
kann einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen noch bis Freitag, 
den 06. März 2026, bis 15.00 Uhr im Rathaus, Hauptstraße 28, Zim-
mer 5 beantragen bzw. abholen.
 
Nach diesem Zeitpunkt erhalten Wahlscheine und Briefwahlun-
terlagen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
-  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechti-

ger,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt 

hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wählerverzeichnis oder 
die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu beantragen,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

-  ein Wahlberechtigter im Falle nachgewiesener plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich machen.
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
 
Die Briefwahlunterlagen sind am Samstag, den 07. März 2026
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu erhalten über 
 

Verwaltungsfachwirt Dirk Ehret, Tel. 0175 / 5220980 
 

und am Wahlsonntag von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Sonnberg-
halle, An der Sonnberghalle 1, (Wahlraum).

Das Rathaus informiert

Notizen aus dem Gemeinderat
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.02.2026 wurden fol-
gende Themen behandelt:
 
Feststellung des Jahresabschlusses für den Abwasserbesei-
tigungsbetrieb der Gemeinde Auggen für das Wirtschafts-
jahr 2022
Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde dem Gemeinderat der Jahres-
abschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Auggen vorgelegt.

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 60.182,18 € ab, nachdem im Vorjahr noch ein Jahresfehl-
betrag von 43.898,85 € zu verzeichnen war. Durch dieses positive 
Ergebnis konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
weiter deutlich reduziert werden. Der Eigenbetrieb ist weiterhin je-
derzeit zahlungsfähig.
 
Der Gemeinderat nahm Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Ab-
wasserbeseitigung und den hieraus entwickelten Jahresabschluss 
für das Wirtschaftsjahr 2022, bestehend aus dem Erläuterungsbe-
richt, dem Jahresabschluss mit Anhang und den Anlagen, zur Kennt-
nis.
 
Der Gemeinderat stellte, wie oben angeführt das Ergebnis des 
Jahresabschlusses 2022 fest und beschloss einstimmig über die 
Verwendung des Jahresüberschusses (nach § 12 Eigenbetriebsver-
ordnung Baden-Württemberg): Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe 
von 60.182,18 € wird zur teilweisen Tilgung des Verlustvortrags aus 
Vorjahren verwendet.
 
Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und des 
Jahresverlustes liegt gemäß § 16 Abs. 4 Eigenbe triebsgesetz Ba-
den-Württemberg in der Zeit vom 27.02.2026 – 05.03.2026 jeweils 
einschließlich, öffentlich zur Einsicht nahme aus.
 
Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 
2026, sowie die Finanzplanung 2026 – 2029 
Aufgrund der §§ 79 bis 81 GemO hat die Gemeinde für jedes Jahr 
eine
Haushaltssatzung zu erlassen, deren Bestandteil der Haushaltsplan 
ist. Die Verwaltung erstellt aktuell die Daten für den Haushaltsplan 
2026. Dieser wird zum siebten Mal nach den gesetzlichen Vorgaben 
des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) 
erstellt. Die Doppik löst das bisher praktizierte „Geldverbrauch-
sprinzip“ durch das „Ressourcenverbrauchsprinzip“ ab. Das neue 
Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich nun auf eine Drei-Kom-
ponenten-Rechnung. 
 
Diese beinhaltet
 

1. den Ergebnishaushalt/ die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung und
3. die Vermögensrechnung (Bilanz).
 
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten 
Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer bleibt auch im Jahr 2026 die wichtigste originäre 
Steuerquelle der Gemeinde. In den vergangenen Jahren zeigte sich 
eine insgesamt positive Entwicklung mit teils deutlichen Mehrein-
nahmen gegenüber den Planansätzen.
Für das Haushaltsjahr 2026 wird von einer stabilen Einnahmesitua-
tion ausgegangen. Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Aug-
gen ist breit aufgestellt und umfasst Betriebe aus Handwerk, Dienst-
leistung und produzierendem Gewerbe. Diese Diversifizierung trägt 
dazu bei, konjunkturelle Schwankungen abzufedern.
 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2026 weiterhin 
370 Prozent.
 
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass steigende Gewerbesteu-
ereinnahmen automatisch höhere Umlagezahlungen nach sich 
ziehen. Insbesondere die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanz-
ausgleichsumlage reduzieren den Nettoeffekt positiver Gewerbe-
steuerentwicklungen.
 
Grundsteuer
Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze bereits an-
gepasst. Für das Jahr 2026 gelten weiterhin folgende Hebesätze:
 
Grundsteuer A: 380 Prozent
Grundsteuer B: 185 Prozent
 
Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen weiterhin 
eine stabile und verlässliche Einnahmequelle dar. Sie spiegeln die 
insgesamt stabile Beschäftigungs- und Einkommenssituation der 
Bevölkerung wider.
 
Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelt sich ent-
sprechend der landesweiten Prognosen stabil.
 
Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleich
Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz be-
tragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.938.692 Euro. Sie liegen 
damit über dem Vorjahreswert. Ursache hierfür ist insbesondere die 
gestiegene Bedarfsmesszahl bei gleichzeitig erhöhter Steuerkraft-
messzahl.
Der kommunale Finanzausgleich bleibt damit eine tragende Säule 
der Einnahmeseite und dient weiterhin dem Ausgleich unterschied-
licher finanzieller Leistungsfähigkeiten der Gemeinden.
 
Umlagebelastungen 2026
Mit steigender Steuerkraft erhöhen sich zugleich die Umlagever-
pflichtungen der Gemeinde. Einen wesentlichen Anteil nimmt hier-
bei die Kreisumlage ein, die einen der größten Einzelposten im Er-
gebnishaushalt darstellt.
Hinzu kommen die Finanzausgleichsumlage sowie die Gewerbe-
steuerumlage. Diese Umlagen sind maßgeblich von der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung und den landesweiten Finanzbedar-
fen abhängig und entziehen sich weitgehend dem direkten Einfluss 
der Gemeinde.
Insgesamt ist festzustellen, dass ein erheblicher Teil der ordentli-
chen Erträge bereits durch Umlagezahlungen gebunden ist. Dies 
reduziert den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde und 
erschwert die Finanzierung freiwilliger Leistungen sowie zusätzli-
cher Investitionen.
 
Weitere zentrale Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026
 
Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026 belaufen sich auf 
insgesamt 8.514.130 Euro. Demgegenüber stehen ordentliche Erträ-
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ge in Höhe von 7.997.864 Euro. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes 
ordentliches Ergebnis von –516.266 Euro.
 
Personalkosten
Die Personalkosten stellen einen der größten Einzelposten im Er-
gebnishaushalt dar. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Personalaus-
zahlungen in Höhe von 1.746.200 Euro veranschlagt.
Die Entwicklung der Personalkosten ist insbesondere auf tarifliche 
Steigerungen, Stufenaufstiege sowie gestiegene Anforderungen im 
Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben zurückzuführen. Hinzu 
kommen zusätzliche Belastungen durch steigende Anforderungen 
im Bereich Kinderbetreuung, Verwaltung, Digitalisierung und Infra-
struktur.
 
Die Personalkostenentwicklung ist landesweit zu beobachten und 
stellt auch für die Gemeinde Auggen eine strukturelle Herausforde-
rung dar.
 
Sach- und Dienstleistungen
Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 
2026 insgesamt 1.194.400 Euro.
Hierzu zählen insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäu-
den und Infrastruktur, Bewirtschaftungskosten, Energieaufwendun-
gen sowie laufende Betriebs- und Verwaltungskosten.
Die weiterhin erhöhten Energiepreise sowie allgemeine Preisstei-
gerungen wirken sich spürbar auf diesen Bereich aus. Eine konse-
quente Priorisierung von Unterhaltungsmaßnahmen bleibt daher 
erforderlich.
 
Transferaufwendungen und Umlagen
Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 
4.399.700 Euro und stellen damit den größten Ausgabenblock im 
Ergebnishaushalt dar.
 
Hierunter fallen insbesondere:
• Kreisumlage
• Finanzausgleichsumlage
• Gewerbesteuerumlage
 
Zinsaufwendungen
Die Zinsauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 
152.800 Euro.
Aufgrund der Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro zur Finan-
zierung der Investitionen sowie des allgemein gestiegenen Zinsni-
veaus ist mit einer erhöhten Zinsbelastung zu rechnen. Die Entwick-
lung des Kapitalmarktes bleibt daher ein relevanter Risikofaktor für 
die kommenden Jahre.
 
Investive Maßnahmen 2026
 Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 
2026 auf insgesamt 5.445.000 Euro. Die Einzahlungen (u.a. Förder-
mittel) aus Investitionstätigkeit betragen 3.771.000 Euro, sodass sich 
ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 
–1.674.000 Euro ergibt.
Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind:
 
• Schulneubau bzw. Erweiterung der Bildungsinfrastruktur
• Baumaßnahmen an kommunalen Einrichtungen
• Erwerb von beweglichem Sachvermögen
• Infrastrukturmaßnahmen
 
Insbesondere der Schulneubau stellt ein finanziell und organisato-
risch herausragendes Projekt dar, das die Gemeinde in den kom-
menden Jahren stark beanspruchen wird. Neben der reinen Baufi-
nanzierung sind Folgekosten durch Abschreibungen und laufende 
Unterhaltung zu berücksichtigen.
 
Perspektive und Handlungsfelder 2026–2029
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Jahre 
weiterhin durch hohe Investitionsbedarfe sowie steigende Umlage- 
und Personalkosten geprägt sein werden.

Für die Folgejahre ist eine schrittweise Stabilisierung der Liquidität 
vorgesehen, jedoch bleibt die Haushaltslage angespannt. Die Fi-
nanzierung geplanter Maßnahmen wird maßgeblich von folgenden 
Faktoren abhängen:
 
• Entwicklung der Gewerbesteuer
• Höhe der Schlüsselzuweisungen
• Entwicklung der Kreisumlage
• Zinsentwicklung am Kapitalmarkt
 
Fazit
Der Haushaltsplan 2026 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in 
Höhe von –516.266 Euro aus. Trotz stabiler Steuereinnahmen führen 
steigende Umlagebelastungen, wachsende Personalkosten sowie 
hohe Investitionsbedarfe zu einer strukturellen Mehrbelastung des 
Haushalts.
Die Gemeinde Auggen bleibt handlungsfähig, steht jedoch vor er-
heblichen finanziellen Herausforderungen. Insbesondere der Schul-
neubau sowie die allgemeine Kostenentwicklung im öffentlichen 
Sektor erfordern eine sorgfältige Priorisierung und nachhaltige 
Haushaltssteuerung.
Eine konsequente Nutzung von Förderprogrammen, eine zurück-
haltende Kreditaufnahme sowie eine laufende Überprüfung frei-
williger Leistungen werden entscheidend sein, um die finanzielle 
Stabilität langfristig zu sichern.
Der vorliegende Haushaltsplan bildet die Grundlage für eine verant-
wortungsvolle und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde 
Auggen im Haushaltsjahr 2026.
 
Der Gemeinderat beschloss den vorliegenden Haushaltsplan mit
Haushaltssatzung, inklusive Investitionsprogramm, Finanzplan und 
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Auggen ein-
stimmig. Die Offenlegung erfolgt nach Genehmigung durch die 
Rechtsaufsicht.
 
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
mit Erfolgs- und  Liquiditätsplan des Wasserversorgungs-
betriebes der Gemeinde Auggen für das Wirtschaftsjahr 
2026 
Die Wasserversorgung stellt eine der zentralen kommunalen Auf-
gaben dar und ist für die Grundversorgung der Bevölkerung es-
senziell. In Baden-Württemberg und der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland gilt die Wasserversorgung als ein Bereich, in dem hohe 
Qualitätsstandards und eine nachhaltige Ressourcennutzung priori-
tär sind. Angesichts von Herausforderungen wie dem Klimawandel, 
steigenden Investitionskosten und wachsenden infrastrukturellen 
Anforderungen ist die langfristige Sicherung der Wasserversorgung 
nur durch kontinuierliche Investitionen in die Infrastruktur möglich.
 
Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind keine Investitionsmaßnahmen 
vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Konsolidierung nach 
den in den Vorjahren durchgeführten Infrastrukturmaßnahmen, 
insbesondere im Bereich der Leitungskreuzungen.
 
Die wichtigsten Eckdaten des Wirtschaftsplans 2026 lauten wie 
folgt: 
• Erfolgsplan: Jahresfehlbetrag  -70.185 €
• Zahlungsmittelüberschuss laufende Tätigkeit:  38.310 €
• Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:  500 €
• Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:  44.000 €
• Änderung Finanzmittelbestand:  -5.190 €
• Investitionen 2026:  0 € 
• Verpflichtungsermächtigungen:  0 €
• Kreditaufnahme:  0 €
 
Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zum 
31.12.2025 878.434,94 €.
Trotz der derzeitigen Konsolidierungsphase bleibt es erforderlich, 
auch künftig Investitionen zur langfristigen Sicherung der Wasser-
versorgung einzuplanen.
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Erhöhung der Verbrauchsgebühr:
Aufgrund der hohen Investitionskosten, insbesondere der Arbei-
ten an den Leitungskreuzungen im Bahnbereich, musste die Ver-
brauchsgebühr für Wasser im vergangenen Jahr angepasst werden. 
Die Verbrauchsgebühr bleibt im Jahr 2026 unverändert bei 2,10 €/
m³.  
Trotz der Gebührenerhöhung im vergangenen Jahr bleibt die Was-
serversorgung der Gemeinde Auggen im Vergleich zu anderen 
Kommunen in Baden-Württemberg preislich moderat
 
Bedeutung der Maßnahmen:
Die Wasserversorgung steht vor wachsenden Herausforderungen, 
darunter:
• Klimatische Veränderungen: Hitzewellen und Trockenperioden 

erfordern eine zukunftssichere Planung und Anpassung der Inf-
rastruktur.

• Demographischer Wandel: Die langfristige Bevölkerungsentwick-
lung beeinflusst den Wasserbedarf und erfordert eine flexible 
Versorgungspolitik.

• Regulatorische Anforderungen: Strenge gesetzliche Vorgaben zu 
Wasserqualität und Umweltschutz machen kontinuierliche Inves-
titionen erforderlich.

Die Gemeinde Auggen stellt sich diesen Herausforderungen durch 
eine vorausschauende Finanzplanung und gezielte Investitionen in 
die Infrastruktur.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die vorliegende Haushalts-
satzung mit Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes für 
das Wirtschaftsjahr 2026.
 
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
mit Erfolgs- und Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Auggen für das Wirtschafts-
jahr 2026
Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
–65.600 € ab.
Im Liquiditätsplan ergibt sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
ein Zahlungsmittelüberschuss von 174.900 €.
Die Finanzierungstätigkeit führt zu Auszahlungen in Höhe von 
88.000 €, sodass sich insgesamt eine positive Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands von 86.900 € ergibt.
 
Die im Jahr 2025 beschlossene Anpassung der Abwassergebühren 
wirkt sich weiterhin stabilisierend auf die wirtschaftliche Entwick-
lung des Eigenbetriebs aus. Der Schwerpunkt des Wirtschaftsjahres 
2026 liegt auf der Konsolidierung der in den Vorjahren durchgeführ-
ten Infrastrukturmaßnahmen.
 
• Erfolgsplan: Jahresfehlbetrag -65.600 €
• Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit: 

174.900 €
• Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit: 

0 € 
• Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit: 88.000 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestands: 86.900 €
• Investitionen 2026: 0 €
• Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
• Kreditermächtigungen: 0 €
 
Hintergrund und Entwicklung:
Die im Jahr 2025 vorgenommene Anpassung der Abwassergebüh-
ren wirkt sich weiterhin stabilisierend auf den Wirtschaftsplan 2026 
aus.
Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind keine Investitionsmaßnahmen 
vorgesehen.
Der Schuldenstand des Eigenbetriebs entwickelt sich planmäßig 
weiter.
Eine weitere Gebührenanpassung erfolgt im Jahr 2026 nicht.
• Schmutzwasserbeseitigung: 2,18 €/m³
• Niederschlagswassergebühr: 0,94 €/m²
Die zum 01.01.2025 beschlossene Gebührenerhöhung resultierte 

aus mehreren kostenintensiven Maßnahmen, insbesondere:
• Umstellung auf ein Misch-Trennsystem
• Leitungsarbeiten bei Bahnkreuzungen
• Leitungsspülungen und Kamerabefahrungen gemäß Eigenkont-

rollverordnung (Gesamtvolumen ca. 300.000 €)
Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird 
sich zum 31. Dezember 2025 auf 3.956.977,39 € belaufen.
Mittelfristig können sich aus weiteren Investitionen Anpassungsbe-
darfe in der Gebührenkalkulation ergeben.
  
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die vorliegende Haushalts-
satzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2026. Die Offenlegung erfolgt nach Ge-
nehmigung durch die Rechtsaufsicht.
 
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
mit Erfolgs- und Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Energie 
der Gemeinde Auggen für das Wirtschaftsjahr 2026
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energie der Gemeinde Aug-
gen für das Wirtschaftsjahr 2026 wurde auf Grundlage der aktuellen 
Kostenentwicklung sowie der geplanten Investitionsmaßnahme er-
stellt. Der Wirtschaftsplan 2026 weist folgende Eckdaten aus:
 
Erfolgsplan:
Jahresfehlbetrag  –83.081 €
 
Liquiditätsplan:
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit  –22.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  250.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
(Kreditermächtigung)  250.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands  –35.800 €
Verpflichtungsermächtigungen  0 €
 
Zur Umsetzung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme eines 
Darlehens in Höhe von 250.000 € vorgesehen.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die vorliegende Haushalts-
satzung mit Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energie für das Wirt-
schaftsjahr 2026.
Der Einplanung zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 250.000 
€ wurde zugestimmt. Die Offenlegung erfolgt nach Genehmigung 
durch die Rechtsaufsicht.
 
Beratung und Beschlussempfehlung über die Durchfüh-
rung der vorbereitenden Untersuchungen für das Untersu-
chungsgebiet “Ortsmitte III / Bahnhofsumfeld“ in Auggen
Die Gemeinde Auggen hat im Herbst 2025 den Antrag zur Aufnah-
me in ein Programm der Städtebauförderung für den Bereich „Orts-
mitte III / Bahnhofsumfeld“ gestellt. Der Antrag wurde Anfang Feb-
ruar bewilligt und Mittel in Höhe von 900.000,00 € für verschiedene 
Maßnahmen der Gemeinde Auggen freigegeben.
 
Als erster Schritt sind für das vorgesehene Gebiet die vorbereiten-
den Untersuchungen und, in deren Rahmen, die Einholung von Stel-
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange nach § 139 BauGB im 
Sinne des § 141 BauGB durchzuführen. Danach kann die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgen.
 
Die Gebietsgrenzen sind im beiliegenden Plan dargestellt. Diese 
Begrenzung muss, für die im ersten Verfahrensschritt erforderliche 
vorbereitende Untersuchungen beschlossen werden.
 
Anträge zur Aufnahme in das Untersuchungsgebiet werden unter 
dem Gesichtspunkt der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 
fachlich geprüft und dem Gemeinderat zur Entscheidung bezüglich 
einer möglichen Aufnahme in das förmlich festzulegende Sanie-
rungsgebiet vorgelegt.
 
Zu den hierfür erforderlichen Auskünften über Tatsachen sind die 
Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nut-
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zung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigte 
sowie ihre Beauftragten zu beteiligen. Die hierbei ermittelten Daten 
und Fakten unterliegen dem Datenschutz.
 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 
und 139 BauGB über die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffe-
nen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öf-
fentlicher Aufgabenträger Anwendung.
 
Nach öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses zur Durchfüh-
rung der vorbereitenden Untersuchungen ist die Zurückstellung 
von Baugesuchen nach § 15 möglich. Dies trifft sowohl für Bauvor-
haben im Sinne des § 29 BauGB als auch für die Beseitigung bauli-
cher Anlagen zu.
 
Den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen hat die Gemeinde 
Auggen zu beschließen und den Beschluss unter ausdrücklichem 
Hinweis auf die Auskunftspflicht nach §138 BauGB ortsüblich be-
kanntzumachen (§ 141 Abs.3 BauGB).
Es handelt sich hierbei nicht um einen Satzungsbeschluss. Wegen 
seiner Bedeutung, insbesondere für den Beginn der Auskunfts-
pflicht, ist der Beschluss von dem Gemeinderat zu fassen. In dem 
Beschluss ist, um den Kreis der Auskunftspflichtigen eindeutig zu 
bestimmen, das Untersuchungsgebiet abzugrenzen.
Das Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen ist in einem Be-
richt darzustellen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Auggen fasste einstimmig den Be-
schluss:
Der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen und die Einholung 
von Stellungnahmen im Sinne der §§ 141 und 139 BauGB wird über 
das folgende näher bezeichnete Gebiet „Ortsmitte III / Bahnhofsum-
feld" beschlossen.
Das Untersuchungsgebiet wird entsprechend dem beigefügten La-
geplan vom 12/2024 mit Stand 10.02.2026, der Bestandteil des Be-
schlusses ist, begrenzt.
Anträge zur Aufnahme in das Untersuchungsgebiet werden unter 
dem Gesichtspunkt der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 
fachlich geprüft und dem Gemeinderat zur Entscheidung bezüglich 
einer möglichen Aufnahme in das förmlich fest zu legende Sanie-
rungsgebiet vorgelegt.
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung nach § 141 Abs. 3 BauGB unter ausdrücklichem 
Hinweis auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB. 

Beratung und Beschlussempfehlung über die Beauftra-
gung der KommunalKonzept Sanierungsgesellschaft mbH 
mit der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen 
für das Untersuchungsgebiet „Ortsmitte III / Bahnhofsum-
feld“ in Auggen
Die Gemeinde Auggen hat im Herbst 2025 den Antrag zur Auf-
nahme in ein Programm der Städtebauförderung für den Bereich 

„Ortsmitte III / Bahnhofsumfeld“ gestellt. Dem Antrag wurde vom 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zum 01.01.2026 
stattgegeben. Das Baugesetzbuch sieht als ersten Verfahrensschritt 
einen Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchun-
gen vor. 
Zur Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen für die 
städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte III / Bahnhofs-
umfeld“, ist es notwendig, einen Sanierungsträger mit der Durch-
führung dieser Untersuchung zu beauftragen.
Diese Arbeiten sollen an die KommunalKonzept Sanierungsgesell-
schaft mbH vergeben werden. Der Leistungskatalog entsprechend 
dem Honorarangebot vom 09.02.2026 über 11.800,00 € (netto) bein-
haltet die notwendigen und erforderlichen Leistungen.
 
Die Kosten des Sanierungsträgers für die vorbereitenden Untersu-
chungen entsprechend dem im Angebot enthaltenden Leistungs-
bild können im Jahr der Aufnahme bzw. ein Jahr vor der Aufnahme 
in ein Programm der Städtebauförderung mit 60 % gefördert wer-
den.
 
Aufgrund der konkret anstehenden Maßnahmen ist es erforderlich, 
zeitnah die formellen weiteren Schritte vorzubereiten, sodass direkt 
mit der Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm die eigentliche 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgen und mit der 
eigentlichen Durchführung und Förderung einzelner Maßnahmen 
begonnen werden kann.
 
Der Gemeinderat beauftragte einstimmig die KommunalKonzept 
Sanierungs-gesellschaft mbH, Gemeinde- und Stadtentwicklung 
Freiburg mit der vorbereitenden Untersuchung der städtebaulichen 
Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte III / Bahnhofsumfeld“ entspre-
chend dem Leistungskatalog zum angebotenen Honorar in Höhe 
von 11.800,00 € (netto).
 
Straßensanierungsarbeiten Oberdorfstraße  
Anpassung der Kanal-Schachtdeckel 
Im vergangenen Herbst wurde im Zuge von Glasfaser- und Stromlei-
tungsarbeiten ein Teil der Oberdorfstraße komplett mit einer neuen 
Asphaltdecke versehen.
Nach Abschluss der Arbeiten wurde festgestellt, dass die Fahrbahn-
decke an vielen Stellen sehr uneben ist, was man auch deutlich beim 
Befahren der Straße bemerkt.
Nach Rücksprache mit der Baufirma lag dies an mehreren Gründen, 
einer der Gründe sind die alten Schachteckel, die im Vorfeld hätten 
angepasst bzw. erneuert werden müssen. Die Baufirma wird den 
kompletten Bereich noch einmal abfräsen und auf ihre Kosten neu 
asphaltieren.

Um die Arbeiten richtig und für alle zufriedenstellend zu erledigen, 
müssten hier die 12 Schachtdeckel ausgetauscht und durch ein-
walzbare Schachtdeckel ersetzt werden. Die Kosten hierfür liegen 
bei 12.070,03 €/brutto und müssten von der Gemeinde Auggen ge-
tragen werden.
 
Der Gemeinderat stimmte der Beauftragung der Firma Schnell, 
Efringen-Kirchen über 12.070,03 € für den Austausch der Schacht-
deckel in der Oberdorfstraße einstimmig zu.
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes 

Die nächste Gemeinderatsitzung findet am Dienstag, den 17.03.2026 
statt.

Bürgermeister Ulli Waldkirch teilte mit, dass die Glascont-
ainer einen neuen Standort benötigen. Bisher waren diese 
auf einem Privatgrundstück aufgestellt, welches nun an-
derweitig benötigt wird. Die Container werden nun vorü-
bergehend für einige Wochen an den Sportlereingang der 
Sonnberghalle gestellt, bis ein entsprechender Standort 
gefunden und hergerichtet wurde.
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Bürgermeister-Stellvertreter Ingo Ehret bedankte sich zum Ab-
schluss im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen bei der Verwal-
tung für die erneut akribische und vorausschauende Ausarbeitung 
des Haushaltsplanes für das Jahr 2026.
Zudem bedankte sich Herr Ehret bei allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Rathauses, des Bauhofes und der Schule für die sehr 
gute Zusammenarbeit und die Unterstützung zum Wohle der Ge-
meinde Auggen.

Glasfaserarbeiten in der Hauptstraße
Der Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald ist 
aktuell an den Glasfaserarbeiten in Auggen.
Ab dem 02.03.2026 finden diese Arbeiten in der Hauptstraße, 
im Bereich der Schule und Alte WG statt.
Im Zuge der Bauarbeiten kann es zu temporären Behinderun-
gen kommen.
Die Firma Vogel-Walliser ist bemüht, die Einschränkungen so 
gering wie möglich zu halten und die Arbeiten zügig abzu-
schließen.
 
Gemeindeverwaltung Auggen

Liebe Bürgerinnen und Bürger
Eine Rentenantragsstellung auf dem Rathaus Auggen ist
in der Zeit vom 25.02.2026 – 24.04.2026 nicht möglich.
Bei dringenden Fragen wenden Sie sich bitte direkt an
die Deutsche Rentenversicherung Freiburg
Tel.: 0761/ 20 707 - 0 oder einen Versichertenberater in der Nähe
Infos und Formulare / Online-Antrag finden Sie direkt auf der 
Homepage
www.deutsche-rentenversicherung.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Zusatzbeitrag
Auswirkungen gestiegener Krankenkassenbeiträge  
auf die Rente  
Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge berücksichtigt 
Pressemitteilung
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatzbei-
trag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente 
der davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entsprechend 
geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg (DRV BW) hin.
Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse für 
ihre Mitglieder ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. 
Die Mitglieder haben durch ein Sonderkündigungsrecht die Mög-
lichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln, wenn die 
bisherige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erstmalig erhebt oder 
erhöht. Der GKV-Spitzenverband aktualisiert regelmäßig eine Über-
sicht mit allen Krankenkassen und ihren Zusatzbeiträgen. Die Über-
sicht kann über www.gkv-spitzenverband.de abgerufen werden.

Rentenversicherung übernimmt Hälfte des Zusatzbeitrags
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV für 
Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des Zusatzbeitrags die Hälf-
te der Kosten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die jeweilige Kran-
kenkasse weiter. Hat eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag also 
beispielsweise um 0,4 Prozent (durchschnittliche Erhöhung des Zu-
satzbeitrages 2026) erhöht, erhalten Betroffene 0,2 Prozent weniger 
Rente. Bei einer Bruttorente in Höhe von 1.000 Euro ergibt das eine 
um zwei Euro niedrigere Auszahlung.

Keine Auswirkungen für Januar und Februar
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 wurden die zu 
zahlenden Krankenversicherungsbeiträge weiter auf Grundlage des 
bisherigen Beitrags berechnet. Grund hierfür sind gesetzliche Vor-
gaben, die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl für Senkungen 
als auch für Erhöhungen gelten.

Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenversiche-
rungsbeiträge werden Betroffene in der Regel über den Kontoaus-
zug ihrer Bank informiert.

Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen  
Krankenversicherung
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer freiwilligen 
Krankenversicherung, führt die Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes 
der Krankenkasse, ebenfalls um zwei Monate zeitversetzt, zu einer 
höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zuschusshöhe 
informiert die DRV BW stets mit einem Bescheid.

Informationen 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre Rentner 
und ihre Krankenversicherung“. Diese kann auf www.deutsche-ren-
tenversicherung.de herunterladen werden.

Anmerkung für die Redaktion
Die DRV BW ist als Trägerin der gesetzlichen Rentenversicherung im 
Land Ansprechpartnerin in Sachen Prävention, Rehabilitation, Al-
tersvorsorge und Rente für rund 7 Millionen Versicherte sowie rund 
200.000 Unternehmen und als Verbindungsstelle zu Griechenland, 
Zypern, Liechtenstein und Schweiz auch bundesweit. Sie betreut 
rund 1,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner im In- und Ausland 
und hat ihre Hauptverwaltung in Karlsruhe und einen Sitz in Stutt-
gart. Sie ist kundennah vor Ort mit Regionalzentren, Außenstellen, 
Servicezentren für Altersvorsorge, Ansprechstellen für Prävention 
und Rehabilitation und einem Arbeitgeberservice. Zudem schult 
sie regelmäßig rund 120 ehrenamtliche Versichertenberatende, um 
Versicherten in der direkten Nachbarschaft Beratungsangebote ma-
chen zu können. Pro Jahr vergibt die DRV BW mehr als 100 Ausbil-
dungs- und Studienplätze und beschäftigt rund 3.600 qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Schienen werden nachts geschliffen 
Die Deutsche Bahn schleift zwischen Montag, 2. März und 
Sonntag, 15. März 2026 die Schienen der Bahnstrecke zwi-
schen Müllheim und Schliengen. Aufgrund des Zugbetriebs 
sind die Arbeiten nur in den Nachtstunden zwischen 21 und 
5 Uhr möglich.
Während das Schleifen der Schienen zunächst Lärm erzeugt, so 
dient die regelmäßige Gleispflege langfristig der Lärmminde-
rung um bis zu drei Dezibel. Die Wirksamkeit wird regelmäßig 
von einem Schallmesszug überprüft.
 
Die Deutsche Bahn bittet für die Unannehmlichkeiten um Ent-
schuldigung.
Weitere Informationen und Kontakt: 
www.karlsruhe-basel.de oder kontakt@karlsruhe-basel.de

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Seniorenbüro Auggen e.V.

Liebe Senioren,
Unser nächster offener Seniorenstammtisch findet wieder
regelmäßig am letzten Sonntag im Monat ab 12:00 Uhr
im Restaurant Elfida statt.
Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen.
 
Das Team vom Seniorenbüro

Freiwillige Feuerwehr Auggen

Generalversammlung
Am 06. März 2026 um 19.00 Uhr findet im 
Gerätehaus die Generalversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Auggen für das Be-
richtsjahr 2025 statt. Hierzu lade ich Sie im 
Namen des Feuerwehrausschusses herzlich 
ein.
 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsberichte der Einsatz-, Alters- und Jugendabteilung, 

des Kommandanten 
4. Rechenschaftsbericht der Einsatz- und Jugendabteilung
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastungen
7. Ehrungen 
8. Beförderungen
9. Wahlen
10. Verschiedenes/Wünsche und Anträge
11. Grußworte der Gäste
 
Beiträge zum Tagesordnungspunkt 10 sind mindestens eine Woche 

vor der Generalversammlung, bis spätestens 27.02.2026, schriftlich 
beim Kommandanten
Dominik Kittler, Hauptstr. 47, 79424 Auggen einzureichen. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Dominik Kittler
Kommandant FFW Auggen

Landratsamt

Ankündigung kostenlose und neutrale Pho-
tovoltaik-Beratungen im Markgräflerland
Möchten Sie sich von Energiepreissteigerungen abkoppeln? 
Sie wünschen sich mehr Preissicherheit? Oder möchten Sie 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Dann produzieren Sie 
Ihren Strom einfach selbst! Die Klimaagentur im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald – zusammen mit den Gemeinden 
im Markgräflerland – unterstützt Sie dabei.
Mitte März haben Interessierte die Möglichkeit, sich neutral 
und kostenlos über Photovoltaik zu informieren und eine indi-
viduelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
Die Beratungen finden am Montag, dem 16.03., am Mitt-
woch, dem 18.03., und am Donnerstag, dem 19.03., im 
Rathaus Ballrechten-Dottingen statt. Sie stehen allen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern des Markgräflerlandes offen 
und werden vom Photovoltaikberater der Klimaagentur 
Breisgau-Hochschwarzwald, Nils Stannik, durchgeführt.
Da nur eine begrenzte Zahl von Beratungen zur Verfügung 
steht, ist eine Anmeldung erforderlich (unter www.terminland.
de/pv-lkbh oder www.lkbh.de/pv -> Einzelberatungen). Bitte 
beachten Sie, dass eine Anmeldung erst ab den 16.02. möglich 
ist.
Weitere Informationen zum Thema Photovoltaik sind bereits 
jetzt auf der Homepage des Landkreises unter 
www.lkbh.de/pv verfügbar.

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken

„das Rathaus informiert“ und „Landratsamt“
Verantwortlich: Gemeinde Auggen/Bürgermeisteramt und das Landratsamt

Volkshochschule 
Markgrä� erland

Volkshochschule Markgräflerland/Jugendkunstschule 
Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, Tel. 07631/16686
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, 
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de 
 
Offenes Atelier für Jugendliche und Erwachsene
Die Jugendkunstschule Müllheim lädt euch ein zum Offenen Atelier! 
Wo? VHS Müllheim - Gerbergasse 8 - Werkraum. Wann? Jeden ersten 
Samstag im Monat - 18:00 bis 20:00 Uhr. Was? Die Materialschrän-

ke sind geöffnet zum Thema: Mein Kreativer Raum! Wie? Vor allem 
völlig kostenfrei und spontan. Wer? Ihr habt Spaß an der Kunst und 
wollt einen Ort in toller Atmosphäre. Kommt zum Offenen Atelier!
Samstag, 07.03.26, 18:00 - 20:00 Uhr
 
Osterbäckerei für Kinder ab 4-9 Jahren mit Elternteil
Sonntag, 08.03.26, 10:00 - 14:00 Uhr, Müllheim
 
Kleine Töpferei für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche 
und Erwachsene
montags, 09.03.26 - 27.04.26 und 11.05.26,
 jeweils 15.30 - 17.30 Uhr, 7x oder
dienstags, 10.03.26 - 28.04.26 und 12.05.26, 
jeweils 19.00 - 21.00 Uhr, 7x
 
Malwerkstatt Acryl
montags, ab 09.03.26, 18:00 - 20:30 Uhr, 5x, Müllheim
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Vortrag am Nachmittag: Von Daressalam in Tansania bis zu den 
Viktoriafällen in Sambia mit Jost Meyen
Mittwoch, 11.03.26, 15:00 - 16:30 Uhr, Müllheim, VHS-Haus, Raum 18, 
Gebührenfrei!
 
Tonwerkstatt
freitags, ab 13.03.26, 18:45 - 21:15 Uhr, 5x, Müllheim
 
Vortrag: "Natur vor der Haustür" eine Bilderreise
in Kooperation mit dem NABU Nördliches Markgräflerland
Kommen Sie mit auf eine faszinierende Bilderreise durch die Natur 
im Markgräflerland, der "Toskana Deutschlands".
Montag, 23.03.26, 18:30 - 20:00 Uhr, Müllheim, Anmeldung er-
forderlich!
 
Weitere Informationen über Anmeldung, Terminen und Gebühren 
erhalten Sie auf unserer Homepage, per Mail oder telefonisch.

Kindergarten Vogelnest

Brunwart-von-Augheim 
Grundschule

Gut behütet durch die dunkle Jahreszeit

 
Am 19.12.25 überraschte Steuerberatung Schillinger die Kinder am 
Ende der Pause mit einem großen Geschenk. 

Darin waren für jedes Kind ein reflektierender Anhänger und eine 
zauberhafte Strickmütze. In diese ist ein reflektierendes Garn verar-
beitet, welches Licht stark zurückwirft. 
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So können die Kinder schick und sehr gut sichtbar auf ihrem Schul-
weg unterwegs sein. Wir bedanken uns herzlich für dieses Geschenk!

Kirchennachrichten

Evangelischer Gottesdienst
Wochenspruch
Gott erweist seine Liebe zu uns darin,
daß Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren. (Röm 5,8)
 
Sonntag, den 01.03.2026 (2. Sonntag der Passionszeit)
10.15 Uhr Gottesdienst zum 200. Todestag von Friedrich Wein-

brenner in der Kreuzkirche in Auggen mit Pfarrerin 
Bettina von Kienle und musikalischer Umrahmung.

 Im Anschluss an den Gottesdienst findet die Gründer-
versammlung des „Fördervereins Kreuzkirche Auggen“ 
statt, sowie ein festlicher Umtrunk, wozu alle herzlich 
eingeladen sind.

 
Wahl der Mitglieder zur Landessynode
Wahlvorschläge für die anstehende Wahl zur Landessynode am 
17.04.2026 können im Evangelischen Pfarramt eingereicht werden.
 
Liebe Eltern,
wir möchten Sie noch einmal herzlich an unser gemeinsames Tref-
fen am 27.02.2026 um 17:00 Uhr im Gemeindezentrum Prälat-He-
bel-Kirche in Schliengen (Bellinger Str. 12) erinnern.

An diesem Nachmittag wollen wir miteinander überlegen, wie wir in 
Schliengen und Umgebung ein regelmäßiges, fröhliches und kind-
gerechtes Angebot für Kinder gestalten können – lebendig, spiele-
risch und mit Raum für Glauben im Alltag.

Ihre Ideen, Anregungen und Ihr Blick als Eltern sind uns dabei ganz 
besonders wichtig.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind!

Sollten Sie verhindert sein, aber dennoch Interesse an einer Mitar-
beit haben, melden Sie sich gerne im Pfarramt Auggen/Schliengen 
(07631–2589 oder auggen@kbz.ekiba.de).

Herzliche Grüße
Daniela Koch & Bettina von Kienle

Herzliche Einladung zum Besuchsdienst in unseren bei-
den Kirchengemeinden Auggen und Schliengen-Mau-
chen-Steinenstadt
Menschen Freude schenken – Nähe leben – Segen weiter-
geben
Für unsere Dörfer Auggen, Auggen-Hach, Schliengen, Stei-
nenstadt und Mauchen suchen wir Frauen und Männer, die 
Zeit und Herz verschenken möchten.
Der Besuchsdienst bringt Jubilarinnen und Jubilaren einen 
kleinen Gruß aus dem Pfarramt vorbei, bietet ein freundliches 
Gespräch an – und damit ein Stück Gemeinschaft und Ver-
bundenheit.
Worum geht es?
• Geburtstagsgrüße persönlich überbringen
• Ein offenes Ohr schenken
• Zeit teilen und Einsamkeit durchbrechen
• Ein freundliches Gesicht der Kirchengemeinde sichtbar ma-

chen
• Freude weitergeben – oft mit ganz kleinen Gesten
Warum braucht es dich?
Weil viele Menschen in unseren Gemeinden sich über einen 
persönlichen Gruß freuen – und weil ein kurzer Besuch oft 
mehr bewirkt, als wir denken: Nähe, Wertschätzung, ein Licht-
blick im Alltag, manchmal ein vertrauensvolles Gespräch.
Wer kann mitmachen?
Alle, die gern auf Menschen zugehen, zuhören können und be-
reit sind, ein kleines Stück Zeit zu verschenken.
Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Du wirst gut eingeführt, begleitet – und bist Teil eines wertvol-
len Teams.
Segnung und Einführung des Teams
Auf Wunsch möchten wir den Besuchsdienst auch im Gottes-
dienst vorstellen, einführen und segnen, damit die Gemein-
de spürt:
Ihr geht nicht allein, sondern als Gesandte unserer Gemeinden – 
und im Vertrauen auf Gottes Segen.
Hast du Lust, mitzuwirken?
Dann freuen wir uns sehr über deine Nachricht im Pfarramt.
Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Menschen in unse-
ren Orten spüren:
„Ich bin gesehen. Ich bin wertvoll. Ich bin nicht allein.“
Bitte melden Sie sich im Pfarramt unter 07631-2589 oder aug-
gen@kbz.ekiba.de

Einladung zum Weinbrenner-Gottesdienst am 1. März 2026
Musikalisch-feierliche Erinnerung an Friedrich Weinbrenner
Am Sonntag, 1. März 2026, lädt die Evangelische Kirchengemein-
de Auggen herzlich zu einem besonderen Weinbrenner-Gottes-
dienst um 10.15 Uhr in die Kreuzkirche Auggen ein. Anlass ist der 
200. Todestag des großen badischen Baumeisters Friedrich 
Weinbrenner, dessen architektonisches Schaffen in unserer Region 
zahlreiche Spuren hinterlassen hat.
Weinbrenner war nicht nur Architekt mit Leidenschaft – er war ein 
gläubiger Christ liebte auch die Musik, besonders die Werke Wolf-
gang Amadeus Mozarts, und er spielte selbst Querflöte. Passend 
dazu wird der Gottesdienst festlich musikalisch gestaltet.
Ein weiterer Höhepunkt ist eine Ausstellung über Friedrich Wein-
brenner, die von der Weinbrenner Stiftung Karlsruhe zur Verfü-
gung gestellt wird. Sie bietet spannende Einblicke in das Leben und 
Wirken des Architekten und zeigt, wie stark sein Einfluss auf die ba-
dische Kulturlandschaft bis heute ist.
Auggener Gemeindeglieder sowie Konfirmandinnen und Konfir-
manden sprechen im Gottesdienst darüber, welche Bedeutung 
die Kirche für sie persönlich heute hat – ein lebendiger, authen-
tischer Beitrag, der die Verbindung zwischen Tradition und Gegen-
wart sichtbar macht.
Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Horst Nonnenmacher an 
der Orgel, begleitet von Winfried Meier-Ehrat.
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Der Gottesdienst verspricht eine feierliche, inspirierende und kultu-
rell reiche Stunde zu werden – eine würdige Erinnerung an Friedrich 
Weinbrenner und zugleich ein lebendiges Zeichen dafür, wie sehr 
Musik, Architektur, Glaube und Gemeinschaft zusammengehören.
Die Auggener Kirchengemeinderäte hoffen, dass sie viele Men-
schen für diesen Gottesdienst begeistern können. Die Parksituation 
ist gerade durch mehrere Baustellen etwas schwierig, wir bitten um 
rechtzeitige Anfahrt.

Katholischer Gottesdienst
Freitag, 27. Februar
17:45 Uhr  Müllheim Rosenkranzgebet für Familien und Kranke
18:30 Uhr  Müllheim Eucharistiefeier (Pfarrer i.R. Kreutler)
 
Samstag, 28. Februar
18:30 Uhr  Badenweiler Eucharistiefeier (Pfarrer i.R. Kreutler)
 
Sonntag, 1. März
11:00 Uhr  Müllheim Eucharistiefeier (Pfarrer i.R. Kreutler)
18:00 Uhr  Müllheim Eucharistische Anbetung mit sakramenta-

lem Segen (Pfarrer Maier)
 
Dienstag, 3. März
18:30 Uhr  Badenweiler Eucharistiefeier (Pfarrer Maier)
 
Mittwoch, 4. März
10:30 Uhr  Müllheim Elisabethenheim: Wortgottesfeier (B. Gabel-

mann)
18:30 Uhr  Hügelheim Evangelische Kirche: Eucharistiefeier (Pfar-

rer Maier)
19:00 Uhr  Müllheim Feierabendgebet (A. Böck)

Wintervorträge in Schliengen 2026: 
„Die Deutschen und Europa – vom Mittelalter bis heute“
Freitag, 27.02.: Die Deutschen und der Süden
 
Sie kamen im 12. Jhd.: deutsche Siedler in Rumänien. Mit ihren Kir-
chenburgen prägten sie ihre neue Heimat. Als Minderheit leben 
sie noch heute dort. 2014 wurde einer von ihnen Präsident: Klaus 
Johannis. Weiter südlich finden sich in Griechenland Spuren einer 
deutschen Herrschaft. Oder haben Sie sich schon mal gefragt, wie 
Bayern zu seinem "y" kam?
Der Vortrag geht den Spuren der deutschen Geschichte im Süd-
osten Europas nach. Beginn ist um 19.30 Uhr im kath. Pfarrsaal in 
Schliengen. 
 
Herzliche Einladung
Jonas Büchin 

Vereinsnachrichten

DRK Ortsverein

Jetzt Blut spenden und 
Reise nach Mailand gewinnen
Das DRK ruft zur guten Tat auf: Die Blutspende ist die  
einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Unter allen 
Lebensretter*innen verlost der DRK-Blutspendedienst drei 
exklusive Reisen in die Modemetropole Mailand.

Täglich werden allein in Baden-Württemberg und Hessen 3000 Blut-
spenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf eine 
kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. Viele Men-
schen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, wenn sie selbst 
oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine Krankheit plötzlich 
Blut benötigen. Der DRK-Blutspendedienst appelliert an alle Unent-
schlossenen: Es ist nie zu spät für die gute Tat.

Verlosungsaktion: Blut spenden, Kof-
fer packen und Mailand
genießen. Unter allen Blutspender*in-
nen verlost der DRKBlutspendedienst 
vom 23. Februar bis 31. März 2026 drei 
exklusive Städtereisen für je zwei Perso-
nen nach Mailand.

So einfach geht’s: Einfach einen Blut-
spendetermin im Aktionszeitraum bu-
chen, Blut spenden und danach online an der Verlosung teilnehmen.
Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Interessierte
unter: www.blutspende.de/mailand
Die Blutspende gehört zu den einfachsten und schnellsten guten 
Taten: Benötigt wird maximal eine Stunde Zeit, davon dauert die 
reine Blutentnahme nur etwa zehn Minuten. Abgenommen werden 
500 Milliliter Blut. Gespendet werden darf sogar mehrfach im Jahr 
im Abstand von 56 Tagen – Frauen dürfen bis zu vier, Männer bis zu 
sechs Mal innerhalb von 12 Monaten spenden.
Nora Löhlein, Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes Ba-
den-Württemberg – Hessen betont: „Besonders für neue Spen-
der*innen bietet die erste Blutspende ein wertvolles Plus: Wenige 
Wochen nach der ersten Blutspende erfährt man die eigene Blut-
gruppe - eine Information, die im Notfall lebensrettend sein kann.“ 
Der DRK-Blutspendedienst bietet in der Region Hessen und Ba-
den-Württemberg täglich eine Vielzahl an Terminen an.

NÄCHSTER TERMIN in 79424 AUGGEN
Dienstag, dem 17.03.2026
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Sonnberghalle, An der Sonnberghalle 1

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine

Rotkreuz-Café am 3. März 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am Dienstag, 3. März, um 
14.30 Uhr zum Rotkreuz-Café im Rotkreuzhaus Müllheim ein. Beim 
Rotkreuz-Café können alle, die sich zu einem gemütlichen Plausch 
bei Kaffee und Kuchen treffen möchten und Geselligkeit und soziale 
Kontakte suchen, sowie Freunde von Brett- und Kartenspielen auf 
ihre Kosten kommen. Die Bewirtung erfolgt auf Spendenbasis. Kon-
takt: servicestelle@drk-muellheim.de oder 07631/1805-0 (DRK-Ser-
vicezentrale).
 
DRK-Mittagstisch in Müllheim am 4. März 
Müllheim. Das Team der DRK-Seniorenarbeit organisiert am Mitt-
woch, 4. März, um 12 Uhr, einen Mittagstisch für Senior:innen Ho-
tel-Restaurant Winzerhaus in Müllheim (Marktplatz 4) statt. Den Teil-
nehmern des Mittagstisches soll die Gelegenheit gegeben werden 
in angenehmer Gesellschaft mit anderen Senior:innen zu essen und 
neue Kontakte zu knüpfen. Eine Anmeldung über die DRK-Service-
zentrale, Telefon 07631/1805-0, ist erforderlich. Ein Fahrdienst steht 
nicht zur Verfügung
 
Rotkreuz-Café am 10. März 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am Dienstag, 10. März, um 
14.30 Uhr zum Rotkreuz-Café im Rotkreuzhaus Müllheim ein. Beim 
Rotkreuz-Café können alle, die sich zu einem gemütlichen Plausch 
bei Kaffee und Kuchen treffen möchten und Geselligkeit und soziale 
Kontakte suchen, sowie Freunde von Brett- und Kartenspielen auf 
ihre Kosten kommen. Die Bewirtung erfolgt auf Spendenbasis. Kon-
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takt: servicestelle@drk-muellheim.de oder 07631/1805-0 
(DRK-Servicezentrale).

Treff punkt digital am 12. März 
Am Donnerstag, 12. März, organisiert das Team der Seniorenar-
beit im DRK-Kreisverband Müllheim wieder einen „Treff punkt di-
gital“ im Rotkreuzhaus Müllheim (Moltkestraße 14a). Hierbei erhal-
ten Senior:innen von ehrenamtlichen Digitallotsen in Form einer 
1-zu-1-Betreuung Unterstützung und Anleitung bei der Nutzung 
von Smartphone, Tablet oder Laptop. Je Nachmittag werden zwei 
Sprechstunden angeboten (14 bis 14.45 Uhr und 15 bis 15.45 Uhr). 
Um eine Anmeldung über die Servicezentrale des DRK-Kreisverban-
des, Tel. 07631/1805-0, oder via E-Mail an servicestelle@drk-muell-
heim.de wird ausdrücklich gebeten.

Nostalgie-Café in Bad Krozingen: 7. März
Am Samstag, den 7. März, lädt die DRK-Seniorenarbeit von 14.30 bis 
17 Uhr zum Nostalgie-Café ins Rotkreuzhaus Bad Krozingen ein. In 
gemütlicher Kaff eehausatmosphäre wird frisch gebrühter Kaff ee aus 
alten Kaff ee-Services serviert, die von den Ehrenamtlichen liebevoll 
zusammengetragen wurden. Dazu gibt es besondere Kuchenspezi-
alitäten wie Frankfurter Kranz oder Schwarzwälder. Begleitet wird 
der Nachmittag von Kaff eehausmusik und einer kleinen musikali-
schen Überraschung. Außerdem kann eine Ausstellung alter haus-
wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Geräte besichtigt werden. 
Die Bewirtung erfolgt auf Spendenbasis; wer möchte, kann eigene 
Sammeltassen mitbringen oder sich im Retro-Stil kleiden. Ein Fahr-
dienst steht zur Verfügung (12 Euro, Abholung ab 13.30 Uhr). Eine 
Anmeldung zur Teilnahme und zum Fahrdienst ist bis spätestens 5. 
März erforderlich unter 07631/1805-0 oder 
servicestelle@drk-muellheim.de.

Fußball-Club Auggen e.V.

Testspielergebnisse
TuS Binzen U19 - SG Auggen U19       2 : 4
Tore: Aurelio Brohammer 3, Adrian Steininger
SC Holzhausen 1 - FC Auggen U23       4 : 5
Tore: Anton Klimow, Eron Imeri, Angelo Minardi 3
SV RW Ballrechten-Dottingen 1 - FC Auggen U23   3 : 3
Tore: Ardian Pfeiff er, Eron Imeri, Eigentor
FC Auggen 1 - FSV Rheinfelden 1      2 : 0
Tore: Jonathan Ehret, Giuliano Scalici

Testspiele
Freitag, 27.02.2026
17.00 Uhr. FC Auggen U11 - Alem. Müllheim U10
19.15 Uhr: SC Baris Müllheim 1 - FC Auggen U23

Samstag, 28.02.2026
10.00 Uhr: SG Neuenburg U14 - SC Vögisheim-Feldberg U15
14.00 Uhr: FC Auggen 1 - Bahlinger SC U23
16.00 Uhr: SG Tuniberg-Süd U19 - SG Auggen U18 (Punktspiel in Hau-
sen)

Sonntag, 01.03.2026
15.00 Uhr: FC Auggen U23 - FFC U23
18.30 Uhr: FC Denzlingen U19 - SG Auggen U19 (Punktspiel)

Musikverein Auggen

Der Musikverein Auggen lädt herzlich zum Doppelkonzert gemein-
sam mit dem Musikverein Norsingen ein. Das Konzert fi ndet am 
Samstag, 14. März 2026, in der Sonnberghalle in Auggen statt.

Unter dem Motto „Schiff sreise – Klangvolle Abenteuer auf hoher 
See“, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungs-
reiches und unterhaltsames Programm, dirigiert von Udo Schmitz, 
der beide Vereine leitet.

Auch die Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Musikverein Aug-
gen wirken mit und bereichern den Konzertabend.

Einlass ist ab 18:45 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr.
Eintritt: 6 € im Vorverkauf / 8 € an der Abendkasse.
Vorverkauf am Samstag, 14.03.2026, von 10:00 bis 11:30 Uhr im Foyer 
der Sonnberghalle sowie bei allen aktiven Musikerinnen und Musi-
kern.

Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise und einen stimmungs-
vollen Konzertabend!

Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Auggen e.V.
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Landfrauenverein Auggen

Das Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenver-
bands Südbaden präsentiert: 
"Floristik-Workshop": Gartenstecker aus feinerm Drahtge-
flecht am Samstag, 21. März 2026 um 14.30 Uhr 
mit Frau Hilde Baumann, Floristin
 
Wir fertigen Gartenstecker aus feinem Drahtgefflecht die ent-
weder mit einem Teelichtglas oder einer Pflanze eine tolle Figur 
im Garten machen.
Mitzubringen: Spitzzange und eine Zange zum Draht ab-
schneiden
Kosten: € 20,00 für Mitglieder + Materialkosten, € 25,00 für 
Nichtmitglieder + Materialkosten
Anmeldung: bis spätestens 14. 03. 2026 bei Ruth Vogler Tel.-Nr. 
07631/8494 oder info@landfrauen-auggen.de

„Biodiversität“ - Vortrag am Donnerstag 12. März 2026 
um 19.00 Uhr
mit Frau Frauke Sternberg
Die Bedeutung von Biodiversität im Naturgarten am Beispiel 
vom 3-Zonen-Garten.
Unsere Gärten können mehr sein als nur „tote“ Grünflächen 
zum Pflegen und repräsentieren. Sie können Heimat für zahl-
reiche auch bedrohte Tiere und Pflanzen bieten. Sie können 
ein Ort der Beobachtung von Naturschauspielen und Erholung 
sein. Nicht zuletzt entfällt das wöchentliche Rasenmähen und 
andere Arbeiten.
Sind Sie offen und neugierig?
Frauke Sternberg wird Ihnen die Grundlagen von Pufferzone, 
Hot- Spot-Zone und Ertragszone näherbringen. Für mehr Natur 
in unseren Gärten
Anmeldung bis spätestens 7. März 2026 bei Frauke Stern-
berg, sternenfrau27@gmail.com oder 
info@landfrauen-auggen.de

Partnerschaftsverein 
Auggen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Partnerschaftsvereins Auggen e.v.

Montag, 16. März 2026, 19.00 Uhr, Zähringer Hof in Hach
 

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Tätigkeitsbericht
3.  Kassenbericht des Schatzmeisters
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Schatzmeisters
6.  Entlastung des Vorstandes
7.  Neuwahlen
8.  Anträge und Verschiedenes

Bitte reichen Sie Anträge und Wünsche fristgerecht 14 Tage vor 
der Jahreshauptversammlung ein.

Freundliche Grüße
Partnerschaftsverein Auggen e.V.
 

Jubiläumswochenende + Week-end anniversaire
vom 04.06. 2026 bis zum 07.06.2026

Liebe Sportfreunde,
aus Châteauneuf-du-Pape haben wir die Einladung  

zur Teilnahme am „semi marathon 3C“
für den 17. Mai 2026 erhalten. Wer an diesem unvergesslichen 

Sportevent teilnehmen
möchte, findet alle weiteren Informationen unter  

hhtps://www.semides3c.com/
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an uns wenden:  

Partnerschaft-Auggen@gmx.de
Jubiläumswochenende + Week-end anniversaire

vom 04.06. 2026 bis zum 07.06.2026

Freitag-Nachmittag-Wanderung des Schwarzwaldver-
eins Bad Bellingen „Sulzburg-Waldhotel-Sulzburg“ am 
13. März 2026 
Treffpunkt ist am Marktplatz in Sulzburg, Parkplatz ist vor-
handen. Uhrzeit 13 Uhr 
 
Ein kurzes Teilstück laufen wir auf einer Teerstraße am Bann-
holzweg leicht bergauf. Auf einer breiten Waldstraße wandern 
wir stetig ein kurzes etwas anstrengendes Wegstück bis zum 
alten Festplatz. Dort treffen wir auf den Sattelplatz Weg, wel-
cher uns bis zur Sattelplatz Hütte begleitet. 
Abwärts geht’s dann flott Richtung Waldhotel zur unserer ge-
mütlichen Kaffeepause. 
Zurück wandern wir über den Prof. Basler Weg am Sulzbach 
entlang zu unserem Ausgangspunkt. 
 
Die Wanderung ist ca.10km lang
Höhenmeter 250
Vielleicht eine Trinkflasche mitnehmen. 
 
Wanderführer: Barbara und Toni Kress, 
Tel.: 07634/694 333 3
 
Nichtmitglieder des Schwarzwaldvereins bezahlen eine Teil-
nahmegebühr von 5 Euro.
 
Weitere Informationen unter 
www.schwarzwaldverein-bad-bellingen.de
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PARKINSON-Selbsthilfegruppe
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Regional-
gruppe Freiburg der deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) trifft 
sich am Montag, 09. März 2026 um 15.00 Uhr im Parkstift St. 
Ulrich, Hebelstr. 18, 79189 Bad Krozingen.
Sabine Ahrendt (Universitätsklinikum Freiburg) berichtet 
über ihre Arbeit als Parkinson-Nurse und über die Produodo-
pa-Pumpentherapie. 

Betroffene, deren Angehörige und Interessierte (auch Nicht-Mit-
glieder der dPV) sind dazu wie immer herzlich eingeladen. Eine 
unverbindliche Anmeldung per Telefon oder E-Mail ist erwünscht. 
Der Eintritt ist frei. Für weitere Informationen: Uschi Daniel, Tel.: 
07633-81522, E-Mail: wolfgang.daniel2@freenet.de. Wir freuen uns 
auf Euer Kommen.

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmeldungen:

Die jeweiligen Kirche, bzw. der/die Vorsitzende  
des jeweiligen Vereins

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:
Die jeweilige Fraktion, bzw. der/die Vorsitzende  

der jeweiligen Fraktion

HYDRANTEN IMMER FREIHALTEN!
HELFEN SIE MIT UND HALTEN SIE  
HYDRANTEN IMMER FREI!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden 
werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und  
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über 
einem Unterflurhydranten parken.
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Das brauchst du: 
- Schaschlikspieße aus Holz
-  Tonpapier in

verschiedenen Farben
-  grüne Acrylfarbe, Pinsel, 

Klebstoff, Schere
- einen Karton
- Bleistift So geht es: 

Mal die Schaschlikspieße 
mit grüner Acrylfarbe an.

Knick die Blüten in der Mitte 
und kleb je zwei Blütenteile 

aneinander. 

Kopier zunächst die beiden Schablonen.
Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!
Zeichne die Umrisse der Blüte und des Blattes 

auf einen Karton und schneide sie aus.
Leg die Schablonen auf das Tonpapier und 
zeichne die Formen nach. Für jede Tulpe 

brauchst du vier Blütenteile und ein Blatt. 

Jetzt musst du nur noch das 
Blatt an den Spieß kleben! 

Leg nun den Schaschlikspieß 
auf die Mitte einer Blüten-
hälfte und kleb die andere 

Blütenhälfte darauf. 





Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
- WKSB-Isolierer - Blechner - Bauhelfer -  

Auszubildende ab 01.09.2026

Bewerbung möglich unter: 07631 / 179 90 58  
von Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

oder per Mail: isotec@isoliermontage.de

Isotec-Isoliermontage DL  Kleinfeldele 22  
79379 Müllheim

Wege zu mehr  
Körpergefühl und Bewusstsein -  
Schnupperkurse
Wohlfühlzeit für Körper & Geist 
Sanfte Bewegung, Achtsamkeit & geführte Meditation 
ab 09.03.2026 montags 15.00 - 16.00 Uhr, 5 x 60 Min.  60 € 
ab 10.03.2026 dienstags 10.15 - 11.15 Uhr, 5 x 60 Min.  60 €

Beckenbodentraining für Frauen & Männer 
Stärkt Haltung, beugt Rückenschmerzen vor. 
ab 11.03.2025, Mittwoch 9.00 -10.00 Uhr oder 18.00 -19.00 Uhr, 5 x 60 Min.  60 €

Yoga – mehr Ruhe & Energie im Alltag 
ab 10.03.2026, Di. 8.30 - 9.45 Uhr, 5 x 75 Min.  75 € 
Di. 18. 00 -19.00 Uhr, 5 x 60 Min.  60 €

Pilates – Tiefenmuskulatur stärken & beweglich bleiben  
ab März 2026, Mo. 10.30 Uhr, Do. 17.00 Uhr, Do. 18.30 Uhr (intensiv) 5 x 60 Min.  60 €

Anmeldung unter: info@yogapilates-auggen.de oder  0152 320 014 53

Auggen: 3-Zimmer-Wohnung 
in guter Lage (Erdgeschoss & Balkon) NR, EBK, Keller,  

Garage an zwei erwachsene Personen  
ab sofort zu vermieten.

Tel. 07631 66 77



S’ 
immer 
dabei!

Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781- 47 44 57 21
Familie Pauluna


